
 

 

Ergebnisbericht der 

19. Sitzung des Gemeinsamen Fachausschusses 

98. Sitzung des IFRS-Fachausschusses 

vom 19. Februar 2021 

 

Folgende Tagesordnungspunkte wurden 
während der Sitzungen behandelt: 

19. Sitzung Gemeinsamer FA 
  EU-Konsultation zu ESAP 

 
98. Sitzung IFRS-FA 
 IASB Request for Information PiR IFRS 

10-12 
 IASB ED/2021/2 Covid-19-Related Rent 

Concessions beyond 30 June 2021 - 
Amendment to IFRS 16 

 

Sitzung Gemeinsamer FA: EU-Konsultation 
zu ESAP 

Der Gemeinsame Fachausschuss informierte 
sich über die Konsultation der Europäischen 
Kommission (KOM) zur Einrichtung eines ein-
heitlichen europäischen Zugangspunkts für 
Unternehmensdaten (European Single Access 
Point, ESAP).  

Er bekräftigte seine bisherige Ansicht, dass 
ein zentraler Zugriff auf Unternehmensdaten 
im Sinne der Anwenderfreundlichkeit zu be-
fürworten ist. Grundsätzlich sei es außerdem 

für Ersteller kaum aufwendiger, wenn die an 
unterschiedlichen Stellen elektronisch einge-
reichten Daten zentral verfügbar seien. Dabei 
dürfe ESAP jedoch ausschließlich jene Infor-
mationen beinhalten, die aufgrund der aktuel-
len Rechtslage der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen sind; die ausschließlich an Behör-
den zu meldenden Daten aber nicht.  

Gleichzeitig wurde im Fachausschuss davor 
gewarnt, die in ESAP verfügbaren Informatio-
nen auf die Minimumvorgaben der Europäi-
schen Legislativakte zu begrenzen. Nationale 
Besonderheiten, inkl. untergesetzliche Kon-
kretisierungen dürften nicht außer Acht gelas-
sen werden.  

Zudem wurde der Vorschlag kritisiert, sämtli-
che Transparenzpflichten mit der Pflicht zur 
einheitlich strukturierten Veröffentlichung zu 
belegen. Die in ESAP elektronisch strukturiert 
verfügbaren Daten sollten sich zunächst auf 
die nach aktueller Gesetzlage zu strukturie-
renden Umfänge beschränken. 

Der Fachausschuss beschloss, fachlich ge-
genüber der KOM Stellung zu beziehen und 
dazu den Konsultationsfragebogen in Teilen 
zu beantworten. Dem Fachausschuss wurde 
ein vom Mitarbeiterstab entworfener Antwort-
vorschlag vorgelegt, der in Teilen in der Sit-
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zung erörtert wurde. Die Stellungnahme soll – 
nach Berücksichtigung der besprochenen An-
passungen – im Umlaufverfahren verabschie-
det werden. 

Parallel hierzu wird im Verwaltungsrat ein 
Schreiben abgestimmt, welches übergeordne-
te Aspekte der Einrichtung eines einheitlichen 
europäischen Zugangspunkts für Unterneh-
mensdaten herausstellt. 

 

 

IFRS-FA: IASB Request for Information PiR 
IFRS 10-12 

xx Der IFRS-FA setzte seine Erörterung des 
vom IASB zur Konsultation gestellten Request 
for Information (RfI) zum Post-implementation 
Review (PiR) von IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 
12 fort.  

Zunächst erörterte der IFRS-FA erneut seinen 
Vorschlag zur Vereinfachung der Beurteilung, 
ob eine gemeinschaftliche Tätigkeit oder ein 
Gemeinschaftsunternehmen vorliegt. Er be-
kräftigte seinen Vorschlag, die Beurteilung der 
Klassifizierung gem. IFRS 11.B15 dahinge-
hend zu vereinfachen, indem:  

1. gemeinsame Vereinbarungen in der 
Rechtsform eines eigenständigen Vehi-
kels grundsätzlich als Gemeinschaftsun-
ternehmen klassifiziert werden und 

2. gezielte Rückausnahmen für gemeinsame 
Vereinbarungen, die hauptsächlich auf die 
Belieferung der Parteien mit Produktions-
ergebnissen ausgerichtet sind (iSv IFRS 
11.B31), vorgesehen werden. 

Der IFRS-FA erörterte in diesem Zusammen-
hang die Fragestellung, ob bestimmte Rechts-
formen (z.B. Bau-ARGen) von einer solchen 
Vereinfachung fehlerhaft erfasst würden. Fer-
ner stellte der IFRS-FA fest, dass die vorzu-
sehenden Rückausnahmen auch solche Ver-
einbarungen umfassen sollten, die auf die 
Abnahme anderer Ergebnisse als Produkti-
onsergebnisse ausgerichtet sind (wie z.B. 
geistiges Eigentum aus Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten). 

Ferner erörterte der IFRS-FA die im RfI 
adressierte Fragestellung, ob die Bilanzierung 
von Transaktionen, die den Verkauf eines 
Tochterunternehmens an einen Kunden bein-
halten, als relevant für den PiR zu erachten 
sei. Der IFRS-FA bekräftige in diesem Zu-
sammenhang seine Auffassung, dass der 
IASB für die übergeordnete Fragestellung, ob 
die Ausgestaltung einer Transaktion im Mantel 
einer legalen Einheit („corporate wrapper“) 
einen Einfluss auf die Bilanzierung haben soll-
te, Lösungen erarbeiten solle. Der IFRS-FA 
betonte, dass in diesem Zusammenhang die 
wirtschaftliche Substanz einer Transaktion 
stärker zu gewichten sei als formalrechtliche 
Aspekte.  

Darüber hinaus würdigte der IFRS-FA in einer 
Gesamtschau die im Rahmen seiner Erörte-
rung identifizierten Themen, die in einer Ein-
bindungsveranstaltung des DRSC adressiert 
werden sollen.  

Der IFRS-FA hat seine inhaltliche Befassung 
mit den vom IASB im Request for Information 
zur Konsultation gestellten Fragen abge-
schlossen. Auf Basis der Erörterungen soll ein 
entsprechender Entwurf einer DRSC-
Stellungnahme vorbereitet und in einer der 
nächsten Sitzungen des IFRS-FA erörtert 
werden.  

 

 

IFRS-FA: IASB ED/2021/2 Covid-19-Related 
Rent Concessions beyond 30 June 2021 - 
Amendment to IFRS 16 

Der IFRS-FA erörterte den am 11. Februar 
2021 vom IASB veröffentlichten Entwurf eines 
Änderungsstandards ED/2021/2 Covid-19-
Related Rent Concessions beyond 30 June 
2021 zu IFRS 16 Leasingverhältnisse. 

Den Leasingnehmern wurde vom IASB im Mai 
2020 eine optionale Befreiung von der Beur-
teilung, ob eine auf die Coronavirus-Pandemie 
bezogene Mietkonzession als Leasingmodifi-
kation einzustufen ist, gewährt. Die Anwen-
dung dieser optionalen Ausnahmeregelung 
führte zur Bilanzierung einer Covid-19-
bezogenen Mietkonzession, als ob es sich 
bilanziell nicht um eine Modifikation des Lea-
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singverhältnisses handelt. Dadurch entfiel für 
den Leasingnehmer die Notwendigkeit zur 
Durchsicht aller Leasing- bzw. Mietverträge, 
zur rechtlichen Beurteilung einer entspre-
chenden Mietkonzession und ggf. zur Be-
stimmung neuer Diskontierungssätze. Die 
Anwendung der praktischen Ausnahme gilt 
jedoch nur für Mietkonzessionen, bei denen 
eine Reduzierung der Leasingzahlungen nur 
Zahlungen betrifft, die ursprünglich am oder 
vor dem 30. Juni 2021 fällig waren bzw. sind. 

Der aktuelle Entwurf des Änderungsstandards 
schlägt nun eine kurzfristige Änderung von 
IFRS 16 vor, um die Verfügbarkeit der prakti-
schen Ausnahmeregelung zeitlich auszudeh-
nen, so dass diese auf Mietkonzessionen an-
wendbar sei, bei denen eine Reduktion der 
Leasingzahlungen nur die ursprünglich am 
oder vor dem 30. Juni 2022 fälligen Zahlun-
gen betrifft, sofern die anderen Bedingungen 
für die Anwendung der praktischen Ausnah-
meregelung erfüllt sind. 

In Übereinstimmung mit der Unterstützung für 
die ursprüngliche Standardänderung, beurteil-
te der IFRS-FA die Verlängerung der Verfüg-
barkeit dieser Ausnahmeregelung als eine 
pragmatische Lösung für die anhaltenden 
Rechnungslegungsherausforderungen, mit 
denen sich Leasingnehmer konfrontiert sehen. 
In Anbetracht des verlängerten Zeitraums be-
obachtbarer Covid-19-bezogener Mietkonzes-
sionen, entspräche die Verlängerung der 
Ausnahmeregelung auch der Intention, wel-
che das IASB verfolgte, als es die praktische 
Ausnahmeregelung im Mai 2020 entwickelte. 

Die Verlängerung um 12 Monate wurde als 
ein angemessener und notwendiger Kompro-
miss eingeschätzt, um der Ungewissheit über 
die Dauer und den Schweregrad der laufen-
den Covid-19-Pandemie angemessen Rech-
nung zu tragen. 

Zudem stimmte der IFRS-FA dem vorge-
schlagenen Datum des Inkrafttretens und den 
vorgeschlagenen Übergangsregelungen 
grundsätzlich zu. Jedoch wurden verschiede-
ne Fallkonstellationen identifiziert, für welche 
die Wechselwirkung der ursprünglichen Ände-
rung mit den aktuellen Vorschlägen kritisch 
gesehen wird. Diese Sachverhalte sollen in 
der Stellungnahme des DRSC dargestellt 
werden.  

Die Stellungnahme wird zeitnah (im Umlauf-
verfahren) finalisiert, da die Kommentierungs-
frist bereits am 25. Februar 2021 endet. 
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